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chen, da auf EL ein Rechtsan-

Spruch besteht, wenn die ge-
setzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind.

Aufgrund Ihrer Angaben
allein kann ich einen allfälli-
gen Anspruch auf EL nicht
verbindlich beurteilen. Gerne
versuche ich jedoch, Ihnen
die Anrechnung von Wohn-
eigentum bei der EL-Berech-

nung näher zu erläutern.

• Berücksichtigung
von Vermögen bei der
EL-Berechnung

Bei den Ergänzungsleistun-
gen handelt es sich um versi-

cherungsähnliche Leistun-

gen, die - im Gegensatz zur
Rente - von den wirtschaftli-
chen Verhältnissen der Versi-
cherten abhängen. Bei der Be-

rechnung des EL-Anspruches
müssen die gesamten Ein-

Rommens- und Vermögens-
Verhältnisse der Versicherten

berücksichtigt werden. Dabei
wird bei Alleinstehenden nur
das 25000 Franken, bei Ver-

heirateten 40000 Franken
übersteigende Vermögen an-
gerechnet.

Das massgebende Vermö-

gen wird bei Personen vor
dem Rentenalter (Hinterblie-
bene, Invalide) zu einem
Fünfzehntel, bei Personen im
Rentenalter zu einem Zehntel
angerechnet; die Kantone
können die Vermögensan-
rechnung für Altersrentner
in Heimen auf einen Fünftel
erhöhen.

• Wohneigentum als Teil
des anrechenbaren
Vermögens

Um die Gleichbehandlung
der Versicherten mit Wert-

Schriften oder anderen Er-

sparnissen sicherzustellen,
muss auch Wohneigentum
angerechnet werden. Aller-
dings wird der Liegenschafts-
wert im Umfang angemesse-
ner Hypothekarschulden ver-
mindert. Hypothekarzinsen
und Liegenschaftsunterhalt
können bis zum Eigenmiet-
wert abgezogen werden. Der

Eigenmietwert wird zwar als

Einnahme angerechnet, kann
jedoch bis zum höchstzuläs-
sigen Mietzinsabzug als Aus-

gäbe berücksichtigt werden.
Zudem bleibt bei der Anrech-

nung von Wohneigentum
ein zusätzlicher Freibetrag
von 75000 Franken unbe-
rücksichtigt, der von den
Kantonen höchstens verdop-
pelt werden kann.

• Einsatz von
Wohneigentum zur
Deckung des Lebensbedarfs

Wohneigentum soll bei Be-

darf ebenso wie andere Ver-

mögenswerte (Wertschriften,
Sparheft usw.) zur Deckung
des Lebensbedarfs im Alter
dienen. Zwar handelt es sich

dabei, wie Sie richtig schrei-

ben, um «gebundenes Vermö-

gen». Wohneigentum kann je-
doch durch schrittweise
Erhöhung der hypothekari-
sehen Belastung zur Deckung
des Lebensbedarfs in ähnli-
eher Weise beigezogen wer-
den, wie dies durch Verkauf

von Wertschriften oder Ver-

Wendung von Sparkapital ge-
schieht. Anderseits sind da-

mit der oben beschriebene
Abzug von Hypothekarschul-
den beim Vermögen und der

Abzug von Hypothekarzinsen
und Unterhaltskosten beim
Einkommen gerechtfertigt.

Je mehr Sie Ihre Liegen-
schaft belasten müssen, desto

geringer wird die Anrech-

nung im Rahmen der EL-Be-

rechnung. Dies führt dazu,
dass ein vorerst geringer EL-

Anspruch parallel zur zuneh-
menden hypothekarischen

Belastung ansteigen wird. Da-

mit können auch Sie sich
einen angemessenen Lebens-
abend leisten. Insbesondere
sollten Sie aus finanziellen
Gründen weder auf eine Ta-

geszeitung noch auf eine not-
wendige Zahnbehandlung
verzichten, könnte doch
unnötiges Zuwarten die Kos-

ten einer späteren Zahnbe-

handlung stark in die Höhe
treiben.

Sie haben sich im aktiven
Alter genügend finanzielle
Reserven für einen angemes-
senen Lebensabend geschah
fen. Auch wenn im gegen-
wärtigen Zeitpunkt ein EL-

Anspruch eher unwahr-
scheinlich erscheint, hoffe
ich dennoch, Ihnen aufge-
zeigt zu haben, wie Sie Ihre
Liegenschaft für den Lebens-

unterhalt einsetzen können.
In absehbarer Zeit dürften
auch Sie auf einen zuneh-
menden «Zustupf» aus Ergän-
zungsleistungen und Prämi-

enverbilligung hoffen kön-
nen.

Dr. zur. jRudoZf Tuor

Recht
Unterstützungspflicht
Sind wir verpachtet, unser Er-

spnrtes pzïr dze FumZZie unseres

Sohnes herzugehen? Weder un-

ser Sohn noch die Schwieger-
tochter konnten /'e spuren und
verbrauchten immer ai/es.

Eltern sind gegenüber Kin-
dern und Enkeln grundsätz-
lieh unterstützungspflichtig,
ebenso wie Kinder und Enkel

gegenüber den Eltern bzw.
Grosseltern unterstützungs-
pflichtig sind. Anspruch auf

Unterstützung hat, wer ohne
diesen Beistand in Not ge-
riete. Der Unterstützungs-
berechtigte hat Anspruch auf
das, was zu seinem Lebens-
unterhalt wie z.B. Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztli-
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Ihr persönliches
Naherholungsgebiet

Pro Natura® Bettsysteme sind durchwegs aus Naturmaterialien herge-

stellt, völlig metallfrei und geprüft schadstofffrei. Dank durchdachtem

Aufbau individuell anpassbar. Sämtliche Pro Natura®-Systeme können

auch in bestehende Betten eingebaut werden. Wir freuen uns, Sie bei

einem unverbindlichen Probeliegen beraten zu dürfen.

Gerne senden wir Ihnen die Adresse Ihres ProJVatura'-Schlafberaters
und unsere Naturschlaffibel:

Wohnreform, Natur und Design
Bahnhofstrasse 15, 8570 Weinfelden, Telefon 071-622 73 03
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che Betreuung, Heilmittel,
Berufsausbildung erforder-
lieh ist, sofern er die hiefür
nötigen Mittel nicht hat und
durch Arbeit nicht zu be-
schaffen vermag. Grundsatz-
lieh kann auch, wer seine

Notlage selbst verschuldet
hat, Unterstützung beanspru-
chen. Er verwirkt den An-
spruch nur, wenn er mit gu-
tem Willen sich selbst erhal-
ten könnte, dies jedoch bös-

willig unterlässt. Der Unter-
stützungspflichtige hat das zu
leisten, was seinen Verhält-
nissen angemessen ist. Eine

Einschränkung, nicht aber ei-

ne wesentliche Verschlechte-

rung der bisherigen Lebens-

haltung ist dem Pflichtigen
und seiner Familie zumutbar.
Die Beistandspflicht zwi-
sehen den Ehegatten geht
den Unterstützungspflichten
der Eltern vor. Diese besteht
gegenüber den eigenen Kin-
dem, nicht jedoch gegenüber
den Schwiegerkindern. Für
die Höhe der Unterstützungs-
pflicht sind die Verhältnisse
im Einzelfall massgebend, so-
dass es nicht möglich ist, all-
gemein gültige Angaben zu
machen.

Bedingtes Schenkungs-
versprechen
beb babe m/t meiner Schwester

ein bedingtes Scbenk;m#sver-

sprechen über einen grösseren

Betrag geerbt. Kann diese Ver-

p/h'cbtwng einseitig oder feiZwei-

se aus der Weit geseba/jf wer-
den?

Ein bedingtes Schenkungs-
versprechen kann in gleicher
Art wie ein unbedingtes
Schenkungsversprechen ein-
seitig vom Schenker widerru-
fen werden, wenn die gesetz-
liehen Voraussetzungen gege-
ben sind, nämlich:
1. Wenn der Beschenkte ge-

gen den Schenker oder gegen
eine diesem nahe verbünde-
ne Person ein schweres Ver-
brechen begangen hat oder

ZEITLUPE 3/99

2. wenn er gegenüber dem
Schenker oder einem von
dessen Angehörigen die ihm
obliegenden familienrecht-
liehen Pflichten schwer ver-
letzt hat oder
3. wenn er die mit der Sehen-

kung verbundenen Auflagen
in ungerechtfertigter Weise

nicht erfüllt oder
4. wenn seit dem Verspre-
chen die Vermögensverhält-
nisse des Schenkers sich so

geändert haben, dass die
Schenkung ihn ausserordent-
lieh schwer belasten würde
oder
5. wenn seit dem Verspre-
chen dem Schenker familien-
rechtliche Pflichten erwach-
sen sind, die vorher gar nicht
oder in erheblich geringerem
Umfang bestanden haben.

Ferner wird ein Sehen-

kungsversprechen aufgeho-
ben, wenn gegen den Sehen-
ker der Konkurs eröffnet wird
oder Verlustscheine ausge-
stellt werden.

Der Vollzug des beding-
ten Schenkungsversprechens
hängt zudem begriffsnotwen-
digerweise vom Schicksal der

Bedingung ab.

Dr. Marco Bia##i

Medizin

Dr. med. Matthias Frank

Herzrhythmus-
Störungen
Mitte bis Bude des letzten /abres
babe icb (79J /äst /'eden 7a# an

i7erzrbyfbmus-Sförun#en «#e-
Z/tten». Ein Hausarzt bestätigte

m/r, dies sei un#e/abrZz'cb. Med/-
Zcamente bekam icb niebt. Es

börte Zan#e Zeit aueb auf. Nun
aber /an#t es - baupfsäcbZicb in
EubesteZZun# - wieder an. Ebr-

Zicb#esa#t, beunruhigt mieb das

ein weni#. EZatdasHerzsfoZpern
vielleicht etwas mit den Un/al-
len zu tun, die icb in letzter Zeit
erlitten babe, oder sind es AI-
terserscbeinun#en? Obwohl icb

Sfützsttümpfe tta#e, bekomme

icb bei längerem Geben so#e-
nannte «schwere Beine» und
muss ab und zu stehen bleiben.

Eine medizinische Faustregel
besagt, dass Herzrhythmus-
Störungen, die vom Betroffe-
nen als unangenehm ver-
spürt werden, häufig harmlo-
ser Natur sind. Vieles, was Sie

schildern, spricht dafür, dass

es sich bei Ihnen ebenfalls so

verhält. Denn offenbar hat
der Herzspezialist bei Ihnen
keine ernste Herzerkrankung

feststellen können und ver-
schrieb demzufolge auch kei-
ne Medikamente. Auch tre-
ten Ihre Beschwerden vor al-
lern in körperlicher Ruhe auf,
was ebenfalls als gutes Zei-
chen zu werten ist. Medika-
mente gegen Herzrhythmus-
Störungen werden heute von
der Medizin viel kritischer be-

urteilt als vor etlichen Jahren
und dementsprechend viel
seltener eingesetzt. Gründe
für eine medikamentöse Be-

handlung kann es aber den-
noch geben, so z. B. bei zu ra-
schem Herzschlag oder bei
bestimmten Formen der aus-

geprägten Pulsunregelmäs-
sigkeit (absolute Arrhyth-
mie). Diese Behandlungen
sind aber in jedem Einzelfall

genau zu überlegen und hän-

gen nicht nur von der Art
der Herzrhythmus-Störung
selbst, sondern mindestens
ebenso wesentlich von der

HORGERATEBATTERIEN
ZU TIEFSTPREISEN
• Zink-Air VARTA S3
• Durch IV AHV SUVA empfohlen
• Wesentlich günstigerer Preis dank 1

Postversand mit Rechnung
• Für sämtliche Hörgeräte geeignet
• Lange Lebensdauer • Sehr gute Qualität

V13AT (AE) mAh 230
O 4 Pack (24 Stück) 45.50

jQ ,6 Pack '36 Stück) 65-"
MWST + Versand inbegrJG'i

V675AT (AE) mAh 540
V312AT (AE) mAh 120
V10AT (AE) mAh 60
O ^ Puck (1 6 Stück) 35.50

O 6 Pack (24 Stück) 50.—
MWST + Versand inbegriffen

Name:
Vorname:

Adresse:

Unterschrift:

O -
: < I

c CQ

.92 O
J-- L. tj- n°
c O K

,-S =ecVo
C ö »_•

S

Sjkii
,1 5Jï?

(N
SD

CN
SD

o~SD
Ets

<—
0) ^^ö O
aj ><

~o ö

45


	Recht

